
Allgemeine Informationen
• Hotline Stadt Oberhausen Tel. 0208 825 7777
• Hotline Land NRW Tel. 0211 9119 1001
•  Hotline Bundesgesundheitsministerium  

Tel. 0800 011 77 22 (unabhängige Patientenberatung)
• Ärztlicher Bereitschaftsdienst Tel. 116 117

•  Online-Informationen  
www.oberhausen.de/corona 
www.zusammengegencorona.de

Hilfsangebote
•  Wohlfahrtsverbände Oberhausen Tel. 0800 938 00 00
•  Plattform: Angebote lokaler Unternehmen  

www.wir-sind-oberhausen.de

Aufruf: medizinisch-pflegerisches Personal gesucht  
• Stadt Oberhausen Tel. 0208 825-3666

Wirtschaftsbezogene Informationen des Landes
• Für Unternehmen Tel. 030 18615 1515 
•  Für BürgerInnen Tel. 030 18615 6187

Ihre Ansprechpartner
Informationen zum Thema Kurzarbeitergeld
• Für Arbeitgeber Tel. 0800 455 55 20
•  Für ArbeitnehmerInnen Tel. 0800 455 55 00

Hotline für Unternehmer zu Arbeitsrecht,  
Kurzarbeitergeld, Liquiditätengpässen und Vorsorge
•  Wirtschafts- und Tourismusförderung Oberhausen  

Tel. 0208 85036-28
•  IHK (Essen, Mülheim a. d. Ruhr, Oberhausen)  

Tel. 0201 18920
• NRW.Bank Tel. 0211 91741 4800
• Bürgschaftsbank NRW Tel. 02131 510 7200
• KfW-Bank Tel. 0800 539 900

Infos zu Steuerstundungen
• Finanzbereich Stadt Oberhausen Tel. 0208 825-2576 

Informationen zu Entschädigungen bei Verdienstausfall 
im Quarantänefall
• Landschaftsverband Rheinland Tel. 0211 8095 44

Wichtige Info zur 
Corona-KriseLiebe Oberhausenerinnen,  

liebe Oberhausener,

wir alle durchleben derzeit eine 
Ausnahmesituation mit Herausfor-

derungen wie es sie in unserer Stadtge-
schichte seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr gegeben 
hat. Deshalb wende ich mich heute auf diesem außerge-
wöhnlichen Weg an alle Bürgerinnen und Bürger in unserer 
Stadt – also auch an diejenigen, die vielleicht nicht jeden 
Tag die lokale Presse verfolgen oder sich im Internet auf 
den neusten Stand bringen können. Mit der vorliegenden 
Broschüre möchten wir Sie gerne noch einmal mit wichtigen 
Informationen ins Bild setzen.

Zunächst ist es mir aber ein ganz besonderes Bedürfnis, 
mich bei Ihnen allen für Ihre Solidarität, für Ihr Verständnis 
und für Ihre Einsatzbereitschaft zu bedanken, die Sie in der 
Corona-Krise bisher schon gezeigt haben. Wenn es drauf 
ankommt, rücken wir in Oberhausen zusammen – das ist 
die wichtige Botschaft, die wir aus dieser schweren Prüfung 
mitnehmen können. Unzählige Bürgerinnen und Bürger 
bieten ihre Hilfe an, Nachbarn stehen ihren Mitmenschen 
zur Seite, junge Leute sind zur Stelle, wenn Ältere oder 

Hilfsbedürftige Unterstützung beim Einkauf brauchen, 
wenn Besorgungen zu erledigen sind oder auch der Gang 
zur Apotheke ansteht. Das ist großartig!

Aber die Krise ist leider noch nicht beendet. Auf den folgenden 
Seiten bündeln wir deshalb noch einmal die Kontaktdaten 
der Hilfsangebote, aber auch die Vorsichts maßnahmen, an 
die wir uns weiter halten sollen und müssen, wie das bisher 
auch schon dankenswerterweise in den allermeisten Fällen 
geschehen ist. Wenn wir jetzt nicht leichtsinnig werden 
und nicht lockerlassen, werden wir die Krise bewältigen. 
Für dieses Ziel lohnen sich alle unsere Anstrengungen, auch 
wenn wir dabei an unsere Belastungsgrenze geraten oder 
manchmal auch darüber hinaus. Vielen Dank für Ihre 
Mithilfe und bleiben Sie gesund!

Herzlichst

Oberbürgermeister Daniel Schranz



Maßnahmen gegen das Coronavirus

Alle Einrichtungen müssen erforderliche  
Vorkehrungen treffen:
• zur Hygiene
• zur Steuerung des Zutritts
• zur Vermeidung von Warteschlangen
•  zur Gewährleistung eines Mindestabstands  

von 1,5 Metern

Untersagt ist der Betrieb von:
• Friseursalons
• Nagelstudios
• Tätowierern
• Massagesalons
•  Einzelhandel jenseits des  

dringenden und täglichen  
Bedarfs

Untersagt ist der Betrieb von:
• Restaurants
• Gaststätten
• Imbissen

Zulässig sind:
•  Belieferung mit Speisen und Getränken
•  Außer-Haus-Verkauf  

(www.wir-in-oberhausen.de)
•  Einzelhandel für Lebensmittel, Abhol- und  

Lieferdienste
• Apotheken, Sanitätshäuser und Drogerien
•  Tankstellen, Banken und Sparkassen sowie  

Poststellen
• Reinigungen und Waschsalons
• Tierbedarfsmärkte
• Einrichtungen des Großhandels

Wer andere gefährdet
•  Öffentliche Ansammlungen von mehr als  

2 Personen 200 € pro Beteiligter 
(sofern durch keine Ausnahme gedeckt)

•  Öffentliche Ansammlungen von mehr als  
2 Personen Straftat, wenn Anweisungen zur 
Auflösung nicht Folge geleistet wird

•  Grillen / Picknicken 250 € pro Beteiligter 

Wer die Risikogruppe gefährdet
•  Unerlaubte Besuche in Krankenhäusern /  

Pflegeheimen 200 € pro Besucher

bis mindestens 19.04.2020

Wer sich nicht an die Regeln hält: Bußgelder & Strafen

Ohne schützende  
Maßnahmen

Kapazität des 
Gesundheitssystems

Mit schützenden  
Maßnahmen

Handel & Gastronomie 
Der Betrieb von: 
• Bars, Clubs, Diskotheken 5.000 €
• Restaurants, Cafes, Kneipen 4.000 €
• Spielhallen 5.000 €
• Fitness- oder Sonnenstudios 5.000 €
• Friseursalons, Kosmetikstudios 2.000 €

Zuhause  
bleiben.

Zusammen- 
halten.

Worauf es jetzt ankommt:

1.5m

Abstand  
halten.

Zeit
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• Mensen
• Kantinen



Verlauf und Meldekette

Hauptsächlich über Tröpfcheninfektion
Deswegen: mindestens 1.5m Abstand halten!

Sie werden vom Testteam
kontaktiert, um Ihren

Termin zu vereinbaren.

Bleiben Sie bis zum 
Testergebnis Zuhause.

Das Testergebnis bekommen Sie 
vom Gesundheitsamt. Sie werden 

angerufen und erhalten alle  
weiteren Informationen.

Sie werden getestet.

Häufig: Fieber, Husten
Manchmal: Halsschmerzen,  
Müdigkeit, Kurzatmigkeit,  
Gliederschmerzen, Kopfweh
Selten: Schnupfen, Durchfall

Ihr Arzt entscheidet, ob getestet  
werden muss, und veranlasst einen  
Test bzw. die nächsten Schritte.

Ihr Hausarzt kann Sie bis zu 14 Tagen 
am Telefon krankschreiben, wenn es 
sich um eine leichte Erkrankung der 
oberen Atemwege handelt. Das gilt 
auch für den Verdacht auf eine 
Infektion mit dem Coronavirus.

Informieren Sie Ihren 
Arzt telefonisch.

Ansteckung Inkubationszeit

Symptome

Nach derzeitigem Stand meistens  
1 bis 14 Tage (Robert-Koch-Institut)

1.5m

Oft: gar keine



Hilfe und Unterstützung

 
Die Wohlfahrtsverbände in Oberhausen organi-
sieren konkrete Hilfen für Bürgerinnen und Bürger, 
die aufgrund von Quarantäne oder Zugehörigkeit 
zu einer Risikogruppe das Haus nicht verlassen 
können. Wer keine Familienangehörigen oder 

freundliche Nachbarn hat, bekommt hier Unter-
stützung – zum Beispiel beim Einkaufen, anderen 
Dingen, die dringend erledigt werden müssen, 
oder wenn man jemanden zum Reden braucht. 
Die zentrale Hotline lautet: 0800 938 00 00. 

Wichtige Kontakte Stadt Oberhausen 
Stadtverwaltung 0208 825 7777 | Jobcenter 0208 621 34567 | Agentur für Arbeit 0208 8506 200
V.i.S.d.P. Stadt Oberhausen | Schwartzstr. 72 | 46045 Oberhausen

Lebensmitteleinkäufe, Kontakte, Beratung

Unterstützung durch lokale Betriebe Medizinisch-pflegerisches Personal gesucht

Viele lokale Unternehmen und Betriebe bieten in 
der Krise besonderen Service – von der Lieferung 
von Restaurants, Einzelhändlern und Onlineshops 
bis zu Handwerkern und Dienstleistern sowie von 
örtlichen Kulturanbietern. Einen Überblick bietet 
die Plattform www.wir-in-oberhausen.de. Also: 
Unterstützen Sie Ihre Oberhausener Betriebe!

Vielen Dank noch einmal für das große Engagement 
der zahlreichen Menschen, die haupt- und ehren-
amtlich helfen. Gemeinsam mit den Kranken-
häusern suchen wir jedoch weiterhin 
Unterstützung im medizinisch-pflegerischen  
Bereich. Wenn Sie Interesse haben, melden Sie 
sich unter 0208 825-3666!

Kurzarbeitergeld
Mit Kurzarbeitergeld können die Entgeltausfälle 
der Kurzzeitarbeitenden in Teilen ausgeglichen 
werden.

Direktzuschüsse für Kleinunternehmer  
und Soloselbstständige
•  bis 9.000 € Einmalzahlung für 3 Monate  

bei bis zu 5 Beschäftigten*
•  bis 15.000 € Einmalzahlung für 3 Monate  

bei bis zu 10 Beschäftigten*
•  Wenn der Vermieter die Miete um 20 %  

reduziert, kann der ggf. nicht ausgeschöpfte 
Zuschuss auch für zwei weitere Monate  
ein gesetzt werden

Hilfe für Unternehmen und Selbständige

Liquiditätshilfen
Zur Deckung von kurzfristigem Liquiditätsbedarf 
stehen mittelständischen und großen Unterneh-
men der gewerblichen Wirtschaft und der freien 
Berufe erweiterte Förderinstrumente zur Verfügung.

Steuerstundung 
Bedeutet die Zahlung des Steuerbetrages eine 
erhebliche Härte, kann der/die Steuerpflichtige 
die ganze oder teilweise Stundung der Steuer-
schuld beim Finanzamt beantragen.

Für weitere Infos nutzen Sie die Hotlines oder die 
Webseite des Bundesministeriums für Wirtschaft 
(www.bmwi.de).

*Vollzeitäquivalente


